
 

Synopse 

 

Notariatsverordnung 
 

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SG Nummern) 

Neu: – 
Geändert: 292.110 
Aufgehoben: – 

Ausgangslage Änderungsantrag an den Regierungsrat 

 Verordnung zum Notariatsgesetz des Kantons Basel-Stadt 
(Notariatsverordnung, NoVo) 

 Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

 unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. [P-Nr. eingeben], 

 beschliesst: 

 I. 

 Verordnung zum Notariatsgesetz des Kantons Basel-Stadt (Notariatsverordnung, 
NoVo) vom 18. Dezember 2007 (Stand 1. Juli 2016) wird wie folgt geändert: 

Verordnung zum Notariatsgesetz des Kantons Basel-Stadt Verordnung zum Notariatsgesetz des Kantons Basel-Stadt 

(Notariatsverordnung, NoVo) (Notariatsverordnung, NoVoNotV) 

vom 18. Dezember 2007  

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt,  

gestützt auf § 5a Abs. 2, § 13 Abs. 2, § 14, § 38 Abs. 2, § 56 Abs. 3 und § 57 
Abs. 1 des Notariatsgesetzes des Kantons Basel-Stadt vom 18. Januar 2006 1) 
und auf Antrag der Justizkommission, 

gestützt auf § 5a Abs. 2, § 13 Abs. 2, § 14, § 38 Abs. 2, § 56 Abs. 3 und § 57 
Abs. 1 des Notariatsgesetzes des Kantons Basel-Stadt vom 18. Januar 2006 2) 
und auf Antrag der Justizkommission, 

                                                   
1) SG 292.100 
2) SG 292.100 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/292.100/de
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/292.100/de
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beschliesst:  

§  12 
Audiovisuell koordinierte Versammlungen an verschiedenen Orten 

§  12 Aufgehoben. 

1 Versammlungen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig an ver-
schiedenen Orten tagen und miteinander audiovisuell verbunden sind, können 
unter den nachgenannten Voraussetzungen öffentlich beurkundet werden. 

 

2 Für die Durchführung an verschiedenen Orten muss ein sachlicher Grund vor-
handen sein. Er ist in der Urkunde anzugeben. 

 

3 Die Versammlungsleitung muss an einem Versammlungsort innerhalb des Kan-
tons erfolgen. 

 

4 Befinden sich Tagungsorte in Kantonen oder Staaten, welche keine notarielle 
Amtstätigkeit auswärtiger Urkundspersonen zulassen, so soll die Notarin oder 
der Notar sicherstellen, dass keine Hoheitsrechte solcher anderer Gemeinwesen 
verletzt werden. 

 

5 Die Notarin oder der Notar begleitet die Versammlung an der Seite der ver-
sammlungsleitenden Person. Die technischen Einrichtungen müssen so beschaf-
fen sein, dass die Notarin oder der Notar während der Versammlung alle Wahr-
nehmungen der leitenden Person mitverfolgen kann. Von deren Standort aus 
müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an allen Tagungsorten überblickt 
werden können. 

 

6 Die Notarin oder der Notar hat darauf zu achten, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an allen Tagungsorten die leitende Person entweder direkt oder 
durch audiovisuelle Übermittlung sehen und hören können. 

 

 II. 

 Keine Änderung anderer Erlasse. 

 III. 

 Keine Aufhebung anderer Erlasse. 
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 IV. 

 Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. August 2026 in Kraft. 

 Im Namen des Regierungsrates 
Regierungspräsident: Dr. Conradin Cramer 
Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

 


